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1. Veräußerungsgewinne bei Kryptowäh-

rungen sind steuerpflichtig 
 
Die Geschäfte mit Kryptowährungen werden 
international immer bekannter und häufiger. 
Das gilt auch für Deutschland. Nun musste der 
Bundesfinanzhof (BFH) sich mit der Frage 
beschäftigen, ob der Verkauf bzw. Tausch mit 
Kryptowährungen ein steuerpflichtiges privates 
Veräußerungsgeschäft darstellt. 
 
Ausgelöst hatte die Frage ein Steuerpflichtiger, 
der mit verschiedenen Kryptowährungen han-
delte und diese teilweise innerhalb einer kur-
zen Zeit an- und wieder verkaufte. Für das 
Finanzamt stellte dieser Handel steuerpflichti-
ge Veräußerungsgewinne dar. 
 
Der BFH übernahm diese Ansicht. Bei Kryp-
towährungen liegt ein Wirtschaftsgut vor. Ein 
Wirtschaftsgut meint neben Sachen und Rech-
ten auch tatsächliche Zustände, Möglichkeiten 
und Vorteile, deren Erlangung sich der jeweili-
ge Steuerpflichtige etwas kosten lässt und die 
einer gesonderten, selbstständigen Bewertung 
zugänglich sind. Der Eigenschaft als Wirt-
schaftsgut stehen auch technische Details 
nicht entgegen. Es entsteht demnach eine 
Steuerpflicht auf Veräußerungsgewinne aus 
Kryptowährungen wie Bitcoin, Etherum oder 
Monero, wenn diese innerhalb eines Jahres 
gekauft und wieder verkauft werden. 
 
 
2. Firmenwagengestellung bei Schätzung 

des Kraftstoffverbrauchs 
 
Bei der Überlassung eines betrieblichen Pkw 
von Arbeitgebern an Arbeitnehmer zur privaten 
Nutzung und für Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte liegt eine Bereiche-
rung des Arbeitnehmers vor. Die Bereicherung 
liegt um den Betrag vor, den der Arbeitnehmer 
zusätzlich zum regulären Lohn durch die Über-
lassung spart. Dafür ist eine Ermittlung des 
Nutzungsverhältnisses entweder durch ein 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch, die 1-%-
Regelung oder, bei Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte, durch die 
0,03-%-Regelung notwendig. Für Hybrid- und 
Elektrofahrzeuge gelten besondere Regelun-
gen. 

 
Ein Arbeitgeber hatte an zwei Arbeitnehmer 
jeweils einen Pkw überlassen, der auch zu 
privaten Zwecken genutzt werden durfte. Für 
beide Pkw wurde das Verhältnis von berufli-
chen und privaten Fahrten durch ein Fahrten-
buch ermittelt. Bei einer Außenprüfung stellte 
das Finanzamt fest, dass der Arbeitgeber für 
die Berechnung des geldwerten Vorteils den 
Tankverbrauch nach Durchschnittswerten be-
messen hatte. Das lag daran, dass der Arbeit-
geber eine betriebseigene Tankstelle besaß, 
die keine Anzeige für Menge und Preis des 
getankten Kraftstoffs hatte. So eine Schätzung 
ist laut Finanzamt unzulässig. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) folgte dieser Auf-
fassung des Finanzamtes. Werden belegmä-
ßig nicht erfasste Kosten des überlassenen 
Pkw geschätzt, ist eine Anwendung der Fahr-
tenbuchmethode nicht zulässig. Ein Fahrten-
buch soll das Verhältnis der beruflichen und 
privaten Fahrten ermitteln. Die tatsächlich ent-
standenen und auch belegten Kosten werden 
dementsprechend aufgeteilt. Somit kann eine 
Schätzung schon vom Gesetzes-Wortlaut her 
nicht erfolgen, auch nicht, wenn ein Sicher-
heitsaufschlag zugrunde gelegt wurde. Belege 
sind unbedingt notwendig. Somit muss die 1-
%-Regelung angewendet werden. 
 
Fazit: Das Urteil entspricht unserer allgemei-
nen Erfahrung, dass die Fahrtenbuchmethode 
in der Praxis im Rahmen einer Betriebsprüfung 
leicht verworfen werden kann, da die sehr en-
gen Voraussetzungen im Tagesgeschäft nur 
selten fehlerfrei umgesetzt werden. 
 
 
3. Berücksichtigung eines Gartens beim 

Aufgabegewinn 
 
Bei gemischt genutzten Grundstücken ist so-
wohl das Gebäude als auch der Grund und 
Boden entsprechend der Nutzungsverhältnisse 
aufzuteilen. Das kann aber nicht pauschal bei 
jeder Berechnung angewendet werden, es gibt 
auch Besonderheiten dabei zu beachten. 
 
Ein Steuerpflichtiger besaß ein Einfamilien-
haus mit dazugehörigem Garten, welches er 
teilweise vermietete (Privatvermögen, nach 
Haltedauer von 10 Jahren ist steuerfreier Ver-
kauf möglich) und teilweise zu eigenbetriebli-
chen Zwecken (immer steuerpflichtiges Be-
triebsvermögen), als Architekturbüro, verwen-
dete. 
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Nach einiger Zeit veräußerte er das Grund-
stück. In dem Kaufvertrag wurde (aus unserer 
Sicht vorbildlich) der Kaufpreis aufgeschlüsselt 
auf Gebäude, Grund und Boden und den Gar-
ten angegeben. Aus Sicht des Erwerbers ist es 
zudem aus unserer Sicht stets ratsam, auch 
eine zusätzliche Aufteilung auf Grund und Bo-
den und Gebäude vorzunehmen, um tenden-
ziell das Abschreibungsvolumen abzusichern. 
Dies mag allerdings zu einem Interessensge-
gensatz zwischen Käufer und Verkäufer füh-
ren, denn der Verkäufer möchte ggf. das er-
worbene Betriebsvermögen, sofern er es wei-
ter nutzt- zumindest betreffend des Gebäude-
anteils – hoch ansetzen, während der Verkäu-
fer hohe Werte lieber beim steuerfreien Wohn-
haus ansetzen möchte.  
 
Das Finanzamt berücksichtigte diese Angaben 
bei der Berechnung des Aufgabegewinns al-
lerdings nicht. Stattdessen wurde der Prozen-
tanteil des Architekturbüros auf den gesamten 
Kaufpreis bezogen, also auf Gebäude mit 
Grund und Boden einschließlich Garten. Der 
Steuerpflichtige wehrte sich dagegen. Der An-
teil des Kaufpreises für den Garten dürfte bei 
der Berechnung nicht berücksichtigt werden. 
 
So sah es anschließend auch das Finanzge-
richt Münster. Bei dem Garten handelt es sich 
um ein selbstständiges Wirtschaftsgut. Dieses 
steht weder in Zusammenhang mit den Büro-
räumen noch zum Betriebsvermögen des 
Steuerpflichtigen. Zudem wurde der Garten 
ausschließlich privat genutzt.  
 
Beachten Sie: Das Urteil ist rechtskräftig, die 
Revision wurde nicht zugelassen.  
 
 
4. Steuerfreiheit bei Telefonkosten des 

Arbeitnehmers 
 
Das Einkommensteuergesetz regelt, wann 
Leistungen für den Arbeitnehmer steuerfrei 
sind. Dazu gehören auch die Vorteile des Ar-
beitnehmers aus der privaten Nutzung von 
betrieblichen Datenverarbeitungs- und Tele-
kommunikationsgeräten sowie deren Zubehör. 
Diese Vorschrift wurde durch den Bundesfi-
nanzhof (BFH) mit Urteil vom 23.11.2022 wei-
ter konkretisiert. 

 
Zu der Steuerfreiheit im Sinne des Einkom-
mensteuergesetzes gehört auch, wenn eine 
Erstattung von Telefonkosten durch den Ar-
beitgeber erfolgt und der Arbeitnehmer ur-
sprünglich den Mobilfunkvertrag abgeschlos-
sen hat und der Arbeitgeber das Mobiltelefon 
zu einem vergünstigten Preis von seinem Ar-
beitnehmer erwirbt, um es danach dem Arbeit-
nehmer zur privaten Nutzung zu überlassen. 
Würde diese Steuerbefreiung nicht vorliegen, 
hätte der Arbeitnehmer die entstandenen 
geldwerten Vorteile aus der Nutzung zu ver-
steuern. Der BFH weist in diesem Zusammen-
hang aber auch noch darauf hin, dass dage-
gen ein Zuschuss des Arbeitgebers für einen 
privaten Telefonanschluss des Arbeitnehmers 
nicht steuerfrei ist. 
 
Die Gesetzesvorschrift soll den Arbeitgebern 
die Möglichkeit geben, ihren Arbeitnehmern 
die private Nutzung betrieblicher Geräte, wie 
Computer oder Telekommunikationsgeräte, zu 
erlauben, ohne dies durch den mit der steuerli-
chen Erfassung des sog. Sachbezugs verbun-
denen Verwaltungsaufwand zu erschweren. 
 
Damit wird die Überlassung von z.B. Smart-
phones des Arbeitgebers an Arbeitnehmer 
begünstigt, während eine Kostenübernahme 
von Telefongebühren, die der Arbeitnehmer 
aus eigenem Vertrag getragen hat, tendenziell 
lohnsteuerpflichtig ist. Das ist wirtschaftlich 
kaum vermittelbar, leider aber gesetzeskon-
form. 
 
Fazit: Der BFH hat mit dieser Entscheidung 
aber erlaubt, dass der Arbeitnehmer sein Tele-
fon an den Arbeitgeber verkauft, der es ihm 
dann kostenlos überlässt. Die Kosten trägt 
dann der Arbeitgeber ohne Lohnsteuer auszu-
lösen. Es muss allerdings sichergestellt sein, 
dass der Arbeitnehmer durch die Überlassung 
nicht wirtschaftlicher Eigentümer wird, somit 
muss geregelt werden, dass der Arbeitnehmer 
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses das 
überlassene Telefon zurückgibt.  
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5. Steuerpflichtige Veräußerung bei teil-

weiser Vermietung 
 
Wird ein Gebäude innerhalb von zehn Jahren 
nach dem Anschaffungszeitpunkt wieder ver-
äußert, kommt es auf die bisherige Nutzung 
an, ob die Veräußerung steuerpflichtig ist oder 
nicht. Bei einer Vermietung zu fremden Wohn-
zwecken ist die Veräußerung zu versteuern. 
Nun hatte der Bundesfinanzhof (BFH) die Fra-
ge zu klären, ob die zeitweise Vermietung ei-
nes eigentlich ausschließlich selbstgenutzten 
Gebäudes zur Steuerpflicht bei einem Verkauf 
innerhalb der ersten zehn Jahre nach Anschaf-
fung führt. 
 
Auslöser waren Steuerpflichtige, die in einem 
Einfamilienhaus wohnten. Da in der Nähe je-
des Jahr eine große Messe stattfand, vermie-
teten sie in dieser Zeit zwei ihrer Zimmer an 
Messebesucher. Das waren jährlich weniger 
als 20 Tage. Ansonsten wurden die Zimmer zu 
anderen Zwecken genutzt. Die Einkünfte aus 
der Vermietung wurden ordnungsgemäß als 
Vermietungseinkünfte in der Steuererklärung 
angegeben. Sieben Jahren nach dem Kauf 
des Hauses verkauften die Steuerpflichtigen 
das Objekt. Das Finanzamt veranlagte den 
Veräußerungsgewinn als steuerpflichtig. 
 
Der BFH erläuterte in seinem Urteil, dass es 
grundsätzlich keine zeitliche oder räumliche 
Bagatellgrenze für eine unschädliche Nut-
zungsüberlassung an Dritte gibt. Wenn ein 
Veräußerungsgewinn wie im entschiedenen 
Fall entsteht, ist er in Höhe des vermieteten 
Anteils steuerpflichtig und in der Einkommen-
steuererklärung anzugeben. Aufteilungsmaß-
stab für die Ermittlung des steuerbaren Anteils 
ist das Verhältnis der Wohnflächen zueinan-
der. 
 
Überraschungen mögen hier auch im Nach-
hinein noch entstehen, wenn eine Flächen-
überlassung z.B. über das Portal Airbnb durch 
die Finanzverwaltung erst später aufgedeckt 
wird.  
 

 
6. Behindertengerechter Gartenumbau 

als außergewöhnliche Belastung 
 
Bei der Berücksichtigung von außergewöhnli-
chen Belastungen (agB) geht die Meinung von 
Finanzamt und Steuerpflichtigen oftmals aus-
einander. Der Bundesfinanzhof (BFH) fällt 
deswegen regelmäßig Entscheidungen zu der 
Thematik. So auch am 26.10.2022. 
 
Ein Ehepaar lebte gemeinsam in einem eige-
nen Einfamilienhaus mit Garten. Die Ehefrau 
hatte einen Schwerbehindertenausweis mit 
einem Grad der Behinderung von 70 und den 
Merkzeichen G und aG. Da die Steuerpflichtige 
zur Gartenbewirtschaftung inzwischen einen 
Rollstuhl benötigte, wurde der Garten behin-
dertengerecht umgebaut. Die Kosten gab das 
Ehepaar in der Einkommensteuererklärung als 
agB an. Das Finanzamt erkannte diese jedoch 
nicht an. Zu Recht wie der BFH entschied. 
 
Ziel von agB ist es, zwangsläufige Mehrauf-
wendungen für den existenziellen Grundbedarf 
zu berücksichtigen, die nicht durch Entlas-
tungsbeträge abgedeckt sind. Dazu gehören 
aber nicht die Kosten der allgemeinen Lebens-
führung und Kosten, die über die menschli-
chen Grundbedürfnisse hinausgehen. Bisheri-
ge Rechtsprechungen des BFH bestätigen 
zudem, dass Aufwendungen für einen behin-
dertengerechten Umbau nicht zwingend agB 
darstellen, sondern oftmals nur Folge eines 
freien Konsumverhaltens sind. Dies gilt genau-
so für den Gartenumbau. Diese Kosten sind 
nicht zwangsläufig entstanden, denn die Steu-
erpflichtigen waren aus keinen rechtlichen, 
sittlichen oder tatsächlichen Gründen dazu 
verpflichtet. Der Gartenumbau stellt deswegen 
keine agB dar. 
 
 
7. Privates Veräußerungsgeschäft bei 

Grundstücksteilung 
 
Das niedersächsische Finanzgericht (FG) ent-
schied am 20.7.2022 über die Entstehung ei-
nes privaten Veräußerungsgeschäfts bei 
Grundstücksteilungen. Diese widerspricht der 
bisherigen Rechtsprechung und könnte des-
halb große Bedeutung für ähnlich gelagerte 
Fälle haben, da zum Nachteil der Steuerpflich-
tigen entschieden wurde. 
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Die Steuerpflichtigen, ein Ehepaar, erwarben 
jeweils zur Hälfte ein bebautes Grundstück. 
Nach einer Sanierung des Gebäudes zogen 
sie ein und nutzten die gesamte Außenfläche 
als Garten. Als in der Ortschaft weitere Bebau-
ungen geplant wurden, veranlassten sie die 
Teilung ihres eigenen Flurstücks, sodass ein 
Teil der Außenfläche von den Steuerpflichtigen 
veräußert wurde. Zwischen Anschaffung des 
gesamten Grundstücks und dem Verkauf des 
Flurstücks lagen weniger als zehn Jahre. Das 
Finanzamt ging deswegen von sonstigen Ein-
künften im Rahmen eines privaten Veräuße-
rungsgeschäfts aus.  
 
Der Meinung war auch das FG. Der Verkauf 
eines Gartengrundstücksteils ist bei weiterhin 
bestehender Wohnnutzung im Übrigen nicht 
von der Besteuerung als privates Veräuße-
rungsgeschäft ausgenommen. In dem Moment 
der Veräußerung des Grundstücksteils und bei 
gleichzeitiger Weiternutzung des Gebäudes 
dient das abgetrennte Grundstück nicht mehr 
den eigenen Wohnzwecken.  
 
Beachten Sie: Das Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig. Die Revision ist beim Bundesfinanzhof 
unter dem Aktenzeichen IX R 14/22 anhängig. 
Entsprechende Fälle sind daher unbedingt 
offen zu halten. 
 
 
8. Werbungskosten bei steuerfreien Sti-

pendiumsleistungen 
 
Der Fall einer jungen Steuerpflichtigen führte 
dazu, dass sich der Bundesfinanzhof über die 
Kürzung von Werbungskosten beim Erhalt 
steuerfreier Stipendiumsleistungen äußerte.  
 
Eine Studentin bekam für ihr Masterstudium 
ein Stipendium, welches neben monatlichen 
Raten noch weitere Geldleistungen enthielt. 
Für die Jahre des Masterstudiums gab die 
Steuerpflichtige Einkommensteuererklärungen 
ab und machte darin die entstandenen Stu-
dienkosten geltend. Das Finanzamt zog davon 
die Leistungen durch das Stipendium ab.  
 
Werbungskosten setzen eine Belastung mit 
Aufwendungen voraus. Davon ist auszugehen, 
wenn in Geld oder Geldeswert bestehende 
Güter aus dem Vermögen des Steuerpflichti-
gen abfließen.  
 
 

 
Eine endgültige Belastung verlangt der Wer-
bungskostenbegriff hingegen nicht. Ausgaben 
und Einnahmen sind vielmehr getrennt zu be-
urteilen. Leistungen aus einem Stipendium 
führen zu Arbeitslohn, wenn das Stipendium 
dem Ersatz von Werbungskosten bei den Ein-
künften aus nichtselbstständiger Arbeit aus in 
der Erwerbssphäre liegenden Gründen dient. 
Zwischen steuerfreien Stipendienleistungen 
und beruflich veranlassten (Fort-)Bildungs-
aufwendungen besteht ein unmittelbarer wirt-
schaftlicher Zusammenhang, wenn das Sti-
pendium dazu dient, die beruflich veranlassten 
Aufwendungen auszugleichen oder zu erstat-
ten.  
 
Somit ist ein Ansatz solcher direkt durch das 
Stipendium gedeckter Aufwendungen als Wer-
bungskosten nicht möglich. 
 
 
9. Eigentumsverhältnisse nach dem Tod 

eines GbR-Gesellschafters 
 
Ein Ehepaar gründete eine GbR. In der notari-
ellen Urkunde heißt es unter dem Punkt „Tod 
eines Gesellschafters“: „Stirbt ein Gesellschaf-
ter, so wächst dessen Geschäftsanteil dem 
verbleibenden Gesellschafter an. Beim Tode 
des längstlebenden Gesellschafters oder im 
Falle des gleichzeitigen Versterbens geht der 
Anteil auf den jeweiligen Erben bzw. den vom 
jeweiligen Gesellschafter genannten Ver-
mächtnisnehmer über. Die Geschäftsanteile 
sind insoweit vererblich.“ 
 
Der Ehemann brachte nach der Gründung 
noch Grundbesitz ein und als Eigentümer wur-
de die GbR eingetragen. Als der Ehemann 
verstarb trug das Grundbuchamt die Ehefrau 
als Alleineigentümerin mit dem Vermerk „Infol-
ge Anwachsung nach Tod des Gesellschaf-
ters“ in das Grundbuch ein. Die Tochter war 
jedoch der Auffassung, dass die Hälfte des 
Grundbesitzes in den Nachlass ihres verstor-
benen Vaters fällt, sodass für diesen Anteil 
Erbansprüche von ihr sowie ihrer Schwester 
vorlägen. 
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Das Gericht folgte dieser Meinung nicht. Die 
Rechtsnachfolge in die Gesellschafterstellung 
vollzieht sich nach Maßgabe des Gesell-
schaftsvertrages.  

 
Dies schließt das Gesellschaftsvermögen ein, 
zu dem hier der Grundbesitz gehörte. Im Falle 
der Anwachsung wird der verbleibende Ge-
sellschafter zum Rechtsnachfolger der erlö-
schenden Gesellschaft und damit auch Eigen-
tümer eines der Gesellschaft gehörenden 
Grundstücks. 
 

 
 
  
 Fälligkeitstermine Fällig am 
Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 
 

10.5.2023 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.5.2023 

Sozialversicherungsbeiträge 26.5.2023 
  

 
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2023 = 1,62 % 
 1.7. 2016 – 31.12.2022 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkt
zzgl. 40 € Pauschale 

  

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2023: März = 116,1; Februar = 115,2; Januar = 114,3 
2022: Dezember = 120,6; November = 121,6; Oktober = 122,2;  
September = 121,1; August = 118,8; Juli = 118,4; Juni = 117,4;  
Mai = 117,3; April = 116,2 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt 
kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
 

https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz
https://www.destatis.de

